
Die Gewerkschaft NGG hat in den Verhandlungen 
mit dem DEHOGA Rheinland-Pfalz den Abschluss 
eines neuen Entgelttarifvertrages und Manteltarifver-
trages erreicht. Er bringt eine massive Erhöhung der 
Entgelte und weitere Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen im Gastgewerbe: 
 
› Das Eckentgelt (BW 3.1) für Fachkräfte im ersten 

Berufsjahr steigt ab 1. April 2022 um  
676 € ! oder 36 % auf dann 2.535 € / Monat.  

› Zum 1. April 2024 erfolgt eine weitere Erhöhung 
um 169 € oder 6,7 % auf dann 2.704 € im Monat. 

› Die übrigen Tarifgruppen steigen entsprechend. 
› Der Branchenmindestlohn steigt ab 1. April 2022 

um 25 % auf 12 €/Std., ab 1. April 2024 auf 13 €/Std. 

› Die Azubivergütungen steigen in 2 Stufen:  

 Ab 1. April 2022:  1.000/1.100/1.200 € 

 Ab 1. April 2024:  1.100/1.200/1.300 € 

› Beim Urlaubsgeld und beim Weihnachtsgeld 
wird die Staffelung vereinfacht und verbessert:  
 Urlaubsgeld:  2. bis 5. Jahr:  250 € 

    ab 6. Jahr   300 € 

 Weihnachtsgeld:  2. bis 5. Jahr:  50 %   
    ab 6. Jahr   100 % 

 
Ausführliche Informationen über die neue Entgelt-
struktur und die Neuerungen im Manteltarif- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vertrag werden wir euch im neuen Jahr 2022 
rechtzeitig zum Inkrafttreten der neuen Tarifver-
träge zukommen lassen. 
 
Die Zukunft der Branche sichern  
  - Wir sind auf dem richtigen Weg! 
 
Schon vor Corona war der Fachkräftemangel das größte 
Problem in der Branche. Angesichts der sich verschär-
fenden Situation hat endlich auch der DEHOGA eingese-
hen, dass Fachkräftesicherung nur mit höheren Löhnen 
geht. Auch eine Übernahmegarantie für Auszubildende 
haben wir für euch verhandelt. Gute Löhne gibt es nur 
mit einer starken Gewerkschaft. Werdet jetzt Mitglied, 
denn nur zusammen können wir weiter für Verbesserun-
gen im Hotel– und Gaststättengewerbe sorgen! 

Du und die NGG.  

TRIER, 17. Dezember 2021  

NGG setzt neuen Entgelttarifvertrag durch!  
Deutlich mehr Entgelt ab 1. April 2022 !  

 
Entgelttarif 2021 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Landesbezirk Südwest, Klaus Schu    
Willi-Bleicher-Str. 20, 6. OG Telefon 0711 22 960690 fb: NGG Südwest 
70174 Stuttgart Lbz.suedwest@ngg.net 

www.ngg.net 

NGG. Wir im Gastgewerbe RLP 

»Wir halten den Laden am Laufen — und 
das zeigt sich endlich auch beim Geld!« 
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Per Post an:  
NGG Region Trier I Herzogenbuscher Str. 52 I 54292 Trier oder per Mail an region.trier@ngg.net 

12 gute Gründe, 
NGG-Mitglied zu sein! 
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Beratung  
bei allen Fragen rund um Arbeit,  
Ausbildung und  Soziales. 
 

Rechtsschutz 
für Arbeits- und Sozialrecht -  
kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

Tarifverträge  
verbessern die Arbeitsbedingungen.  
Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

Unterstützung  
bei Streik, in Notfällen und bei  
Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

Freizeitunfall-Versicherung  
falls zu Hause, unterwegs oder im  
Urlaub ein Unfall passiert. 
 

Mehr als 150 Jahre Kompetenz.  
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren  
Mitgliedern  mit Rat und Tat zur Seite.  
 

Betriebsräte 
Die NGG hilft bei der Wahl und berät die  
gewählten Betriebsräte. 
 

Bildungsangebote  
zu aktuellen und interessanten Themen:  
Futter für den Kopf! 
 

Mitgliedermagazin  
Gedruckt oder in der App -  
für Mitglieder kostenlos. 
 

NGG.aktuell.  
Jede Woche das Neueste  
bequem per E-Mail. 
 

NGGPlus  
Besonders günstige Angebote von der Bank bis  
zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

GUV / Fakulta  
Berufshaftpflicht und vieles mehr  
für nur 21 € im Jahr *. www.guv-fakulta.de 

 

*Gesonderte Beitrittserklärung zur GUV/Fakulta erforderlich, nur exklusiv für Mitglieder von  
  DGB-Gewerkschaften. Beitrittserklärungen und weitere Infos im NGG-Büro. 


